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Ifers/'c/ferz/flfire//nicht nur ein belastender und
mühseliger «Liebesdienst»
wird, sondern ein beglücken-
des Zusammensein, das Ihr
drittes Leben bereichert.
Wenn Ihr Freund nicht in der

Lage ist, Ihre mit grosser Ge-
duld vorgebrachten Anregun-
gen und Vorschläge ernst zu
nehmen und gemeinsam mit

Nur Pflege zu Hause
wird bezahlt
Ich bin 88 und pflege meinen
Mann seit langer Zeit zu Hau-
se. Obwohl ich Unterstützung
durch die Spitex erhalte, war
ich vor kurzem so erschöpft,
dass sich ein Kuraufenthalt
für uns beide aufdrängte, um
wieder Kräfte tanken zu kön-
nen. Wir verbrachten zwei
Wochen in einem Kurhaus;
mein Mann bezog Pflegeleis-
tungen in dem Umfang, wie er
sie daheim durch die Spitex
erhält. Können wir uns die
Kosten für die Grundpflege
durch die Krankenkasse zu-
rückerstatten lassen?

Gemäss KVG ist sie nicht da-

zu gezwungen, die Pflegerech-

nung zu übernehmen, da dort
keine Leistungen an Kurauf-
enthalte vorgeschrieben sind.
Falls Ihr Mann eine entspre-
chende Zusatzversicherung
abgeschlossen hat, zahlt diese

den versicherten Anteil. Wen-
den Sie sich an die Kranken-
kasse Ihres Mannes.

Vom Bus angefahren
Vor einem Jahr wurde ich,
Jahrgang 1920, von einem
städtischen Bus angefahren.
Ich erlitt verschiedenste Ver-
letzungen, von denen ich

Ihnen zu realisieren, dann
müssen Sie allerdings auch
darauf achten, dass Ihre eige-

ne Freiheit und Unabhängig-
keit nicht verloren geht und es

Ihnen möglich bleibt, Ihr Le-
ben nach den eigenen Vorstel-
lungen zu gestalten.

Dr. med. Fnte Huber

mich nach mehreren Opera-
tionen recht gut erholt habe.
Trotzdem ist die Bewältigung
des Alltags für mich be-

schwerlicher geworden, ich
bin nur noch schlecht zu Fuss

und meine finanzielle Zu-
kunft macht mir - bedingt
durch die Mehrkosten für Ta-

xifahrten etc. - Sorgen. Der
Vertreter der Versicherung
hat sich bei mir angemeldet.
Ich frage mich nun, ob er
meinen unfallbedingten Be-
schwerden genügend Rech-

nung tragen wird.

Setzen Sie sich mit dem Ver-
treter der Versicherung zu-
sammen und besprechen Sie

die erhöhten Beschwerden
und die monatlichen Mehr-
kosten. Wir raten Ihnen drin-
gend, sich vor Vertragsab-
schluss an die SPO zu wen-
den; sie bietet juristische Hil-
fe gerade auch bei der Fest-

legung von Entschädigungs-
summen. In der Zwischenzeit
gibt es einige Möglichkeiten
(Behindertentaxi, Pro Senec-

tute etc.), wie Ihnen weiter-
geholfen werden kann. Die
Adressen geben wir Ihnen ger-
ne bekannt.

Crista Nz'e/zus,

Sc/zzaez'z. Patz'entezzorgazzz'satz'orz,

Posf/ac/z 850, 8025 Zürich

Endlich eine Leibrente
mit höherer Leistung
für Kranke
Ich werde demnächst aus ge-
sundheitlichen Gründen drei
Jahre vor dem ordentlichen
Pensionsalter in den Ruhe-
stand treten. Eigentlich hätte
ich gerne einen Teil meines

Vermögens bei einer Lebens-

Versicherung in eine lebens-

längliche Leibrente investiert.
Wegen meiner Krankheit
scheue ich aber vor diesem
Schritt zurück.

Für Leute, die wegen eines
Leidens mit einer kürzeren
Lebensspanne rechnen müs-

sen, machte eine Rente bei
einer privaten Lebensversi-

cherung bis heute wenig Sinn.
Da die Rente für alle Versi-
cherungsnehmer gleich hoch
ist, ungeachtet ihrer Gesund-

heit, profitieren vor allem
jene, welche die statistische
Lebenserwartung übertreffen
oder gar steinalt werden. Da-

ran ändert auch die Tatsache

nichts, dass bei einem frühzei-
tigen Tod die nicht ausbezahl-
ten Rentenanteile an die Er-

HORGERATEBATTERIEN
VARTA ZincAir Top

ZU TIEFSTPREISEN
• Durch IV, AHV, SUVA empfohlen
• Wesentlich günstigerer Preis dank

Postversand mit Rechnung
• Für samtliche Hörgeräte geeignet
• Lange Lebensdauer • Sehr gute Qualität

Bitte Gfosisbiund

Grössen: V 13 AT 1.4 V (mAh 230)

V 312 AT 1.4 V (mAh 120)

V 675 AT 1.4 V (mAh 540)

v 10 AT 1.4 V (mAh 60)

Anzahl/Preis O 4 Pack (24 Stück) 45.50

A::; : O 6 Pack (36 Stück) 65.—
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